
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/11/18 92/03/0227
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1992

Index

L65504 Fischerei Oberösterreich

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

94/01 Schiffsverkehr

Norm

AVG §8;

FischereiG OÖ 1983 §1 Abs3;

SchiffahrtsG 1990 §48 Abs3;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 94/03/0012 B 29. Mai 1996

Rechtssatz

Nach herrschender Lehre und Judikatur ist das Fischereirecht dort, wo es vom Eigentum gesondert in Erscheinung tritt,

ein selbständiges dingliches Recht (Hinweis VfGH E 10.6.1968, VfSlg 1968/5709, 9.12.1977, VfSlg 1977/8201; OGH

7.2.1989, 1 Ob 49/88); es stellt aber kein dingliches Recht an einer Liegenschaft iSd § 48 Abs 3 SchiAahrtsG dar. Dem Bf

als Vertreter der Fischereiberechtigten kommt daher im schiAahrtsrechtlichen Bewilligungsverfahren keine

Parteistellung zu.
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